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Zum Schutz von Personen und Gebäude halten Sie die folgenden Brandschutzregeln unbedingt ein: 
 
1. Allgemeine Brandschutzregeln 

 Die gekennzeichnet Flucht- und Rettungswege, Gänge, Treppen und Notausgänge immer 
freihalten. 

 Brand- und Rauchschutztüren nicht blockieren oder offenlassen (Keller). 
 Feuerlöscher und sonstige Brandschutzeinrichtungen müssen gut zugänglich sein. 
 Ordnung und Sauberkeit tragen wesentlich zur Vermeidung von Brandgefahren bei. 

 
2. Feuer- und Wärmequellen 

 Besondere Vorsicht beim Verwenden von Kerzen, Teelichtern, Öllichtern o.Ä. Stabile, 
nichtbrennbare Unterlage und nur unter Aufsicht verwenden. 

 Dekorationsmaterial in geringfügigem Ausmaß ist unbedenklich. Wird mehr Dekoration 
verwendet, so muss das Material schwer brennbar, schwach qualmend und nicht tropfend 
sein. 

 Der Einsatz von mobilen Heizgeräten, Heizlüftern, Radiatoren, Heizstrahlern o. Ä., ist nur 
mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Pfarrverwaltung zulässig. Jegliche 
Haftung übernimmt die Person, die für die Veranstaltung zuständig ist.  

 Im gesamten Gebäude strikt untersagt ist: Offenes Feuer, Pyrotechnik oder sonstige feuer- 
bzw. explosionsgefährliche Stoffe. 

 Im gesamten Gebäude ist Rauchverbot! Das Aufstellen und Entleeren des Aschenbechers 
innerhalb des Pfarrheimes ist verboten. 
 

3. Elektrische Geräte 
 Nur einwandfreie und zugelassene elektrische Geräte verwenden! 
 Keine beschädigten Geräte oder Kabel benutzen! Umgehend melden – siehe 6. 
 Elektrische Geräte, die bei Veranstaltungen verwendet wurden, nach Gebrauch ausschalten 

und – wenn möglich – vom Stromnetz trennen (ausgenommen Reinigungsroboter). 
 Mehrfachsteckdosen nicht überlasten oder hintereinanderschalten. 

 
4. Küche und Gemeinschaftsräume 

 Koch- und Küchengeräte nur unter Aufsicht betreiben! 
 Brennbare Materialien von Wärmequellen fernhalten. 

 
5. Verhalten im Brandfall 

 Ruhe bewahren. 
 Anwesende Personen warnen. 
 Notruf 122 absetzen. 
 Löschversuche nur durchführen, wenn keine Eigengefährdung besteht. 
 Gebäude sofort über die gekennzeichneten Fluchtwege verlassen. 
 Sammelpunkt aufsuchen (Beginn Allee). 

 
6. Meldung von Gefahren 

 Bitte melden Sie Brandgefahren, Mängel oder Auffälligkeiten unverzüglich schriftlich der 
Pfarrverwaltung der Pfarre Bad Wimsbach (pfarre.badwimsbach@diozese-linz.at) 

 
  


